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sind berechtigt, die P. für den von 
ihnen zu leitenden Bereich zu unter
setzen. Die Räte der Bezirke haben 
das Recht, den ihnen unterstellten 
und nachgeordneten Betrieben und 
Einrichtungen sowie den Räten der 
Kreise zusätzliche P. für die Auf
gaben der Versorgungswirtschaft und 
der Naherholung zu übergeben. Dar
über hinaus ist kein Staatsorgan be
rechtigt, die Nomenklatur der P. zu 
erweitern. Umfang und Gestaltung 
der P. sind von Bedeutung für die 
Verwirklichung dös notwendigen und 
möglichen Leistungs- und Effektivi- 
tätszuwachses in der Volkswirtschaft 
der DDR unter Ausschöpfung der 
Initiative der Werktätigen. Mit den
P. werden folgende weitere staat
liche Zielstellungen für die Aus
arbeitung und Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes herausgege
ben: Schwerpunktaufgaben zur Ent
wicklung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen, 
gesundheits-, sozial-, kultur- und 
bildungspolitische Aufgabenstellun
gen, Aufgaben für die Pro^ramm- 
und Themenplanung auf dem Gebiet 
der Kultur. -> Planung

Plankoordinierung (im RGW): 
Hauptmethode der Organisation der 
Zusammenarbeit und der Vertiefung 
der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung und Kooperation der 
Mitgliedsländer des RGW. Im Ka
pitel II, Abschn. 4 des von der 
XXV. Tagung des RGW einmütig 
angenommenen Komplexprogramms 
der Mitgliedsländer des RGW sind 
die allgemeinen Grundsätze, der 
Inhalt sowie die Methoden und 
Verfahren der Koordinierung der 
Volkswirtschaftspläne und der Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der 
Planungstätigkeit festgelegt worden. 
Diese Zusammenarbeit wird in fol
gender Richtung entwickelt : Aus
arbeitung von Prognosen auf wich
tigen Gebieten der .Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik; Koordi
nierung der Pläne für eine längere

Perspektive für wichtige Volkswirt
schaftszweige und Produktionsarten; 
weitere Vervollkommnung der Ko
ordinierung der Fünfjahrpläne ; ge
meinsame Planung einzelner Indu
striezweige und Produktionsarten 
durch die interessierten Länder; 
Erfahrungsaustausch der Mitglieds
länder des RGW über die Vervoll
kommnung der Systeme der Leitung, 
Planung und ökonomischen Stimulie
rung der Volkswirtschaft. Die P. 
umfaßt auch die Fragen der Wissen
schaft und Technik, der Investitio
nen, der Spezialisierung und Koope
ration, die Entwicklung der Energie- 
und Rohstoffbasis, der Schwarz- und 
Buntmetallurgie usw. und auf die
ser Grundlage die Absicherung der 
gegenseitigen Lieferungen und ihrer 
Hauptbedingungen. Die im Ergebnis 
der Fünfjahrplankoordinierung ab
zuschließenden ->■ internationalen 
Wirtschaftsverträge, internationa
len Spezialisierungs- und Koopera
tionsverträge, Handelsabkommen 
usw. müssen sich innerhalb der Fest
legungen der Protokolle der Vor
sitzenden der Staatlichen Plankom
missionen zur Fünfjahrplankoordinie- 
rung und der hierzu geschlossenen 
Regierungsabkommen halten. Der 
RGW und alle seine Organe, Spe
zialorganisationen, -> internationa
len Wirtschaftsorganisationen usw. 
sind entsprechend ihrer funktionellen 
Aufgabenstellung mit den Aufgaben 
der P. befaßt. Die führende Rolle 
bei der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Planungstätigkeit und 
besonders bei der Koordinierung der 
Volkswirtschaftspläne obliegt den 
zentralen Planungsorganen der Mit
gliedsländer des RGW. Die Vor
sitzenden der Staatlichen Plankom
missionen der Mitgliedsländer sind 
im Komitee des RGW für die Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der 
Planungstätigkeit vertreten. -► ge
meinsame Planung in RGW-Staaten, 
-> internationale sozialistische Ar
beitsteilung, -> sozialistische ökono
mische Integration
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